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Stellungnahme des WVER an die agw 
zum LWG-Entwurf Stand Mai 2020


Allgemein:
Der WVER begrüßt die gegenwärtige Entwurfsfassung eines novellierten LWG im Wesentlichen. Dies betrifft insbesondere den deutlicher heraus gehobenen Vorrang der Trinkwasserversorgung oder auch die Beibehaltung und Fortentwicklung kooperativer Modelle in der Wasserwirtschaft. 
An einigen Stellen führt allerdings das Bestreben, Vorschriften zu deregulieren dazu, wichtige Regelungsinhalte zu beeinträchtigen. Dies gilt etwa für das Streichen von Befristungsregelungen im Bereich der Anlagengenehmigungen oder auch den Wegfall der Pflicht, beim Bau und Betrieb von verschiedenen Anlagen auf einen effizienten Einsatz von Ressourcen und Energie zu achten (§§ 25, 40 Absatz 2, Satz 1; 56 Absatz 1, Satz 4; 76 Absatz 1, Satz. 5). Eine Beibehaltung dieser Pflicht wird als notwendig angesehen, um einen Beitrag der Wasserwirtschaft zur Einhaltung der Klimaziele zu gewährleisten. In dem Entwurf findet sich überdies kein Hinweis zum Nachhaltigkeitsgrundsatz in der Gewässerbewirtschaftung, so wie er nach § 6 WHG in den Bewirtschaftungsgrundsätzen angelegt ist.
An einigen Stellen haben wir an dem bestehenden LWG, das 2016 novelliert wurde, punktuellen Änderungsbedarf gesehen. Die gewünschten Änderungen sind teilweise bereits in dem aktuellen Gesetzentwurf (Stand Mai 2020) enthalten, weshalb wir diesen auch insofern befürworten.
Im Folgenden finden sich sowohl die aus unserer Sicht begrüßenswert hervorzuhebenden Regelungen als auch solche, bei denen der WVER einen Änderungsvorschlag unterbreiten möchte.

	Gesetzentwurf
	Erläuterung der Position des WVER

	§ 14 LWG-E
Gehobene Erlaubnis
	Der WVER sieht die Streichung des Verweises auf § 14 Abs. 2 WHG und mithin die Streichung der Pflicht zur Befristung der gehobenen Erlaubnis kritisch.
Der WVER ist insofern grundsätzlich der Ansicht, dass weiterhin alle Erlaubnisse zur Gewässerbenutzung befristet erteilt werden sollten, da gerade in und am Gewässer die Entwicklungen dynamisch sind, dem Gewässerschutz dienende neue Erkenntnisse fortlaufend gewonnen werden und nur durch befristete Erlaubnisse eine regelmäßige Untersuchung auf veränderte Erfordernisse sichergestellt wird.
Auch mit Blick auf die gehobene Erlaubnis zeigen Erfahrungen aus der Praxis, dass unbefristete Benutzungserlaubnisse und Wasserrechte gewünschte Entwicklungen erschweren können.

	§ 22 Abs. 3 LWG-E
Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern
	Der WVER sieht die aus Gründen der Deregulierung veranlasste Neuregelung (Streichung der grundsätzlichen Befristung von Anlagengenehmigungen) kritisch. 
Die in der Gesetzesbegründung zutreffend genannten Belange der Gewässerbewirtschaftung, die bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen sind, können sich grundsätzlich derart ändern, dass die neuen Erkenntnisse mit Blick auf das neue Antragsverfahren zu berücksichtigen sind. Dem wird der Vollzug durch regelmäßig erneute Antragsverfahren besser gerecht, da damit eine zeitnahe und angepasste Reaktion auf veränderte Erfordernisse sichergestellt wird. Nur so können die Anforderungen des § 36 Abs. 1 Satz 1 WHG gesichert erfüllt werden, wonach schädliche Gewässerveränderungen zu vermeiden sind und die Gewässerunterhaltung nicht erschwert werden darf.
Sofern die grundsätzliche Befristung dennoch entfallen sollte, dürfte sich dringend eine Regelung vergleichbar der des § 18 WHG (Widerruf von Benutzungserlaubnissen) empfehlen, die die Möglichkeit des Widerrufs für eine Genehmigung vorsieht. 

	§ 23 LWG-E
Unterhaltung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern
	Der WVER begrüßt grundsätzlich die Änderungen, da sie den Vollzug verbessern dürften. Für die zuständigen Behörden wird sich allerdings künftig die Frage stellen, wann es dem Unterhaltungspflichtigen zumutbar ist, die Kosten bis zum Ende der Vollstreckung zu tragen. Wie die Gesetzesbegründung zu Recht darauf hinweist, fehlt einigen Gewässerunterhaltungspflichtigen, z. B. auch dem WVER, die Möglichkeit der Refinanzierung der erforderlichen (Zwischen-)Finanzierung. Insofern ist jede Dauer der erforderlichen Zwischenfinanzierung schädlich. Um den Vollzug innerhalb des Landes zu vereinheitlichen, könnte sich zumindest in der Gesetzesbegründung ein Orientierungswert empfehlen.

	§ 23a LWG-E neu einzufügen
Entscheidung in Fragen der Anlagen- und Gewässerunterhaltung
	Der WVER schlägt die Einführung eines § 23a vor mit dem der agw bekannten Wortlaut.

	§ 31 LWG-E
Gewässerrandstreifen
	Der WVER befürwortet eine Fortführung der bisherigen Regelung zum Gewässerrandstreifen und lehnt die vorgesehenen Änderungen aus den folgenden Gründen ab:
Das mit der LWG-Novelle 2016 eingeführte erhöhte Schutzniveau von Gewässerrandstreifen wird zugunsten landwirtschaftlicher und städtebaulicher Nutzungsansprüche reduziert, obwohl in den meisten Fällen auch in NRW die Oberflächengewässer weiterhin keinen guten chemischen und ökologischen Zustand erreicht haben, mithin das Zielerreichungsgebot einen hohen Schutzstandard immer noch erfordert. Zwar können Verbesserungen im Düngemittelrecht und die Ausweitung von Kooperationsmodellen mit der Landwirtschaft den Gewässerschutz verbessern. Sie ersetzen aber nicht die wirksamen Schutzregelungen im Bereich der Gewässerrandstreifens.  
Der Gesetzesbegründung zu dem Entwurf der LWG-Novelle 2016 (Vorlage 16/3050, S. 183) kann entnommen werden, dass die nun wegfallende Erweiterung des Randstreifens von 5 m auf 10 m einen deutlich verbesserten Sedimentrückhalt bei gebundenen Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffen bewirkt, bei gelösten Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffen in noch weitergehendem Maße. Die Herausnahme von Nitrat und Pflanzenschutzmitteln aus dem Verbotsbereich verschlechtert weiterhin den Schutzstandard. Gleiches gilt für die Streichung des Bauverbots im Innenbereich, da eine Bebauung im Randstreifenbereich einen bedeutenden negativen Effekt auf die Gewässermorphologie haben wird. 

	§ 35 Abs. 2 LWG-E
Bodenschatzgewinnungsverbot in Wasserschutzgebieten
	Der Wegfall des Bodenschatzgewinnungsverbotes in Wasserschutzgebieten wird abgelehnt. Der präventive Schutz der Rohwasserressourcen ist für die Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser und auch für künftigen Generationen von entscheidender Bedeutung. Der Wegfall des Verbotes steht überdies im Widerspruch zum Verschlechterungsverbot und zum Verbesserungsgebot der WRRL, welche auch für die Grundwasserkörper gelten. Der Wegfall des Verbotes steht auch im Widerspruch zum Nachhaltigkeitsgebot, das sich in den Bewirtschaftungsgrundsätzen des § 6 WHG wiederfindet. Zudem steht der Verbotswegfall im Widerspruch zum Vorrang der Trinkwasserversorgung an anderer Stelle, hier gegenüber anderen Wasserentnahmen. Es darf insofern keine Beeinträchtigungen der Trinkwasserversorgung durch den Wegfall der Verbotsregelung geben.
Die geplante landesweite Wasserschutzgebietsverordnung kann eine gesetzliche Regelung nicht ersetzen.

	§ 37 Abs. 2 LWG-E
Vorrang der Trinkwasserversorgung
	Die Betonung eines Rangverhältnisses zwischen den Wasserentnahmearten zugunsten der öffentlichen Trinkwasserversorgung wird vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Nutzungskonflikte begrüßt. Der WVER stellt in erheblichem Maße Rohwasser zur Trink- und Brauchwasserversorgung in der Nordeifel bereit. Diese Wasserentnahmen müssen auch vor dem Hintergrund des bereits eingesetzten Klimawandels weiterhin gewährleistet werden. Die neue Regelung entspricht insoweit auch dem Gebot in § 6 WHG, Gewässer mit dem Ziel zu bewirtschaften, dass den Folgen des Klimawandels vorgebeugt wird. Die von der Neuregelung ausgehende Signalwirkung des Vorrangs der Trinkwasserversorgung wäre künftig im Rahmen des Bewirtschaftungsermessens zu berücksichtigen.

	§ 47 LWG-E: Abwasserbeseitigungskonzept i.V.m § 46 Absatz 1 Nummer 6

	Es wird weiterhin aus Gründen der Vereinfachung der Arbeitsabläufe gefordert, den Zyklus der Erstellung der Konzepte mit den Bewirtschaftungszyklen der Wasserrahmenrichtlinie zu synchronisieren.
[bookmark: _GoBack]Wünschenswert wäre zudem eine Synchronisation der Erstellung der Abwasserbeseitigungskonzepte mit der Erstellung der Gewässerkonzepte nach § 74 Abs. 2 LWG. Die Synchronisation ließe sich durch Übergangsfristen herbeiführen.

	§ 73 LWG-E 
Vorkaufsrecht
	Zu Abs. 1:
Auch vor dem Hintergrund, dass die Flächenverfügbarkeit eines der größten Hindernisse bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist, erscheint die Einführung eines Vorranggrundsatzes zugunsten von Kooperationsvereinbarungen vor der Anwendung von Vorkaufsrechten sinnvoll, um die Akzeptanz bei Gewässeranliegern für Belange des Gewässerschutzes zu steigern und Fortschritte bei der Flächeninanspruchnahme im Rahmen der Umsetzung der WRRL zu erzielen.  
Zu Abs. 5:
Vor dem Hintergrund des bestehenden Klimawandels wäre eine Anwendung der Bundesregelung aus § 99 a WHG wünschenswert, damit die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen forciert werden kann. Zu diesem Zwecke ist im Rahmen des Hochwasserschutzgesetzes II § 99 a WHG aus Gründen der Beschleunigung eingeführt worden. Die ausdrückliche Nichtanwendung in § 73 Abs. 5 LWG-E wird den wachsenden Anforderungen an den Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels nicht gerecht.

	§ 79 LWG-E
Umlage
	Der WVER begrüßt die Klarstellung, die einen Gleichklang mit den Regelungen zur Umlage des Aufwands für den Ausgleich der Wasserführung (§ 67 LWG) und des Ausbauaufwands (§ 69 LWG) schafft.

	§ 83 LWG-E 
Festsetzung und vorläufige Sicherung von Überschwemmungsgebieten

	Die Streichung der Regelung in Abs. 1, rückgewinnbare Gebiete als Überschwemmungsgebiete festzusetzen, wird mit dem Argument der Deregulierung begründet. Angesichts der hohen Bedeutung des Hochwasserschutzes erscheint jedoch der Nutzen der Deregulierung nachrangig, sodass für ein Beibehalten der Regelung plädiert wird. Das Streichen der Regelung bildet das falsche Signal an den Vollzug.

	§ 101 LWG-E
Enteignung und Enteignungsverfahren
	Der WVER begrüßt die Regelung, die damit die Planfeststellung über Pläne für die Durchführung von Unternehmen der Wasserverbände hinsichtlich ihrer enteignungsrechtlichen (Vor-)Wirkung der wasserrechtlichen Planfeststellung zum Gewässerausbau gleichstellt.

	§ 107 LWG-E
Gewässerausbauverfahren
	Der WVER begrüßt die Regelung, da der Vollzug das Bedürfnis aufgezeigt hat, auf unvorhersehbare Hindernisse reagieren zu können, ohne erneute Planfeststellungs-verfahren betreiben zu müssen.

	§ 109 LWG-E
Sachverständige
	Der WVER begrüßt die Regelung, da sie die hiesigen Bedenken aufgreift, die Vorschrift könnte in ihrer bisherigen Formulierung von den Wasserbehörden ausufernd angewandt werden. Zudem stellt sie den von der Rechtsprechung angewandten Grundsatz, dass Sachverständige nur herangezogen werden können, wenn ihre Heranziehung notwendig ist, auch als gesetzgeberischen Willen klar.
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